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1 „Strategie“ und „Europa“

Betrachtet man die Entwicklung der Sozialwirtschaft in den letzten Jahren, so verdienen u.a. zwei Entwicklungsstränge Beachtung: Sozialwirtschaftlichen Vereinen, Verbänden, Unternehmen etc. wird zunehmend Strategiefähigkeit und strategische Steuerung anhand eines Zielportfolios
 abverlangt. Diese Anforderung ergibt sich schon allein aufgrund der Veränderungen in den nationalen Rahmenbedingungen. (Becher, 2002) Ein weiterer Entwicklungstrend ist die zunehmende Europäisierung der Sozialwirtschaft, die Anforderungen und Chancen, die sich aus "Europa" für die Sozialwirtschaft ergeben.(Hammerschmidt 2001) „Europa“ wird zum strategisch relevanten Umfeld sozialwirtschaftlicher Organisationen
. 

 „Europa“ 

· verstärkt die Anforderungen an sozialwirtschaftliche Organisationen, die Grundvoraussetzung für Strategiefähigkeit zu schaffen: das Klären ihres Selbstverständnisses und ihres Auftrags, 

· ist sowohl bei der  Entwicklung des Strategieportfolios wie auch bei der Verfolgung der strategischen Ziele zu berücksichtigen. 

„Europa“ ist in vielfältiger Weise für sozialwirtschaftliche Organisationen relevant, die ein  strategisches Zielportfolio und somit auch ihr Leitbild einlösen wollen. Allein das Interesse an Europa“ auf den potentiellen Zugang zu Fördemitteln zu beschränken,  ist fahrlässig. 

Wenn übergreifend von „Europa“ gesprochen wird, so ist hiermit zweierlei mit umgriffen: Das politische und institutionelle Aktionsfeld  mit dem Rat, dem Parlament, der Kommission, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Ausschuss der Regionen und dem Europäischen Gerichtshof. Zu „Europa“ gehören aber auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die Märkte und Branchen, die Fachkreise etc. in den einzelnen Ländern,  das gesellschaftliche und wirtschaftliche Aktionsfeld.

2 „Europa“ verstärkt die Anforderungen an sozialwirtschaftliche Organisationen, ihr Selbstverständnis und ihre Positionierung zu klären. 

Die Organisationen der Sozialwirtschaft waren lange Zeit in einer Situation, in der Selbstvergewisserung, die Präzisierung des Auftrages und der Aufgaben nicht erfordert waren. Ohne diese sind sie unter den neuen Anforderungen schon allein auf nationaler Ebene nicht mehr hinlänglich handlungs- und strategiefähig. Strategiefähigkeit ist aber erfolgs- und überlebensnotwendig (Becher, 2001);  auch die Anforderungen aus Europa erfordern dies.

Beispielhaft kann man dieses an dem aktuellen politischen Prozess im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ (2000b) verdeutlichen. Diese Mitteilung zwingt sozialwirtschaftliche Organisationen, die brisante Frage ergebnisorientiert zu thematisieren, ob bzw. in welchem Umfang soziale Dienste  als wirtschaftliche Tätigkeiten anzusehen sind und somit dem Wettbewerbsrecht unterliegen. Die Kommission will die europäische Wettbewerbsordnung durchsetzen, gleiche Chancen für den Marktzugang schaffen, verzerrende Beihilfen verhindern und damit zur Leistungssteigerung durch Deregulierung beitragen.  Die Kommunalen Spitzenverbände und die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhoben den Anspruch, dass den Leistungen der Daseinsvorsorge, zu denen sie  die sozialen Dienste zählen, eine schutzwürdige Sonderrolle zugewiesen und sie somit der beihilferechtlichen Prüfung entzogen werden solle. (Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege/Kommunale Spitzenverbände, 2000) 

Vonseiten der freien Wohlfahrtspflege wurde zunächst einmal denkmalschützerisch argumentiert: „Soziale Dienste“ unterliegen generell nicht dem europäischen Wettbewerbsrecht; zu den sozialen Diensten gehört all dass, was die Wohlfahrtsverbände tun; somit kommt den Verbänden „Reservatschutz“ zu, sie  sind vom Wettbewerb  im Binnenmarkt auszunehmen. Mittlerweile wird von den Verbänden anerkannt, dass auch sie „wirtschaftliche Leistungen“ im EU-rechtlichen Sinne anbieten
; dem  Wettbewerb werden unter gewissen Voraussetzungen auch positive Aspekte zugeschrieben. Ausgehend von der eigenen „Mission“ müssen die Verbände jeweils klären: Für wen sie welche Leistungen  mit welcher Qualität anbieten, welche von ihnen „wirtschaftliche“ sind, in welchem Maße Wettbewerb nützlich ist und welche nicht, wie sie auf die Rahmenbedingungen  Einfluss nehmen, damit der eigene Anspruch  eingelöst werden  kann. Es muss dann klar zu begründen sein, unter welchen Bedingungen staatliche Beihilfen zur Sicherstellung der Versorgung marktkonform und somit gerechtfertigt sind. (vgl. z.B. Cramer, 2001; Bundesarbeitsgemeinschaft, 2001) 

„Europa“ zwingt die sozialwirtschaftlichen Organisationen zur Klärung des eigenen Selbstverständnisses, zur Positionierung im Verhältnis zum öffentlichen und kommerziellen Sektor.  Diese Klärung ist Voraussetzung für die strategische Steuerungsfähigkeit sozialwirtschaftlicher Organisationen.

3 „Europa“ ist relevant für die Strategieentwicklung sozialwirtschaftlicher Organisationen

Wenn sozialwirtschaftliche Organisationen zukünftig bestehen bzw. erfolgreich sein wollen, dann müssen sie strategisch gesteuert werden. Zur Entwicklung eines angemessenen strategischen Zielportfolios ist es erforderlich, die Entwicklungstendenzen im relevanten Umfeld, und hierzu gehört mittlerweile auch „Europa“, einzubeziehen. Dies soll an einem Beispiel aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aktionsfeld Europa verdeutlicht werden. 

In Deutschland ist festzustellen, dass der Finanzierungsbedarf im Sozial- und Gesundheitswesen zunimmt. Hierzu sind insbesondere folgende Gründe anzuführen: 

· der Rückgang bzw. die Stagnation der öffentlichen Mittel,

· ungedeckte Bedarfslagen,

· der Stau an Ergänzungs- und Modernisierungsinvestitionen,

· neue Angebote müssen geschaffen werden, um attraktiv zu bleiben und um (neue) Versorgungslagen besser bedienen zu können, 

· die Aufwendungen für Rationalisierungsinvestitionen nehmen zu.

Den höheren Finanzierungsbedarf zu decken wird aber erschwert durch Entwicklungen, die verstärkt sichtbar werden, wenn nicht nur das nationale Umfeld in den Blick genommen, sondern die Perspektive auf Europa hin erweitert wird. Dann ist festzustellen, dass ungeachtet des höheren Finanzierungsbedarfs der Zugang zu Kreditmitteln weiter erschwert werden wird.  

Der Grund liegt im Bankensektor, dessen Entwicklungstendenzen bei einer europaweiten Betrachtung deutlicher werden: 

(Zunächst einmal ist festzustellen, dass – übergreifend gesehen - die Banken die Erhöhung der Eigenkapitalrendite anstreben.
 

(Zudem ist bei den Banken die Tendenz zur kurzfristigen Gewinnerzielung auszumachen; ggf. erst längerfristig ertragsteigernde Kundenbeziehung werden weniger interessant. 

(Verstärkt bzw. getrieben wird  diese Entwicklung durch die zunehmende Ausrichtung am Shareholder Value. 

(Bei der Kreditvergabe fixieren sich die Kreditgeber zunehmend auf das individuelle Risiko; auf eine Homogenisierung von Risiken im Pool wird verzichtet, die Quersubventionierung wird reduziert; m.a.W. das Kreditrisiko wird „entsolidarisiert“. 

( Sekundäre Wirtschaftziele wie z. B. regionalwirtschaftlicher, genossenschaftlicher und sozialer Art verlieren bei den Banken an Bedeutung.

(Einzelkunden werden nach ihrer unterschiedlichen Ertragsstärke gewertet. Entsprechend werden die Kunden-Portfolios nach Zielgruppen unterschiedlicher Rentabilität differenziert – oder Kundengruppen ganz ausgegrenzt.

(Banken verabschieden sich aus dem relativ  ertragsschwachen Firmenkundengeschäft und wenden sich lukrativeren Dienstleistungen zu (Wertpapier-, Anlagen-, Factoring-, Leasinggeschäft etc. ), um die Eigenkapitalrendite zu steigern und den Shareholder Value zu bedienen. 
(Die Banken, die im Kreditgeschäft bleiben, beschränken sich auf die Kunden mit dem geringsten Risiko bzw. erschweren den Kreditzugang.

( Der Aufwand für die Kreditbearbeitung (Beratung, Abwicklung, Begleitung, Kontrolle) wird minimiert. Entsprechend werden größere Kredite favorisiert
;  kleine, kleinere und mittlere Organisationen verursachen bei den Banken höhere Aufwendungen (z. B. weil sie keine oder nur wenig Finanzkompetenz haben). 

(Die Kreditbearbeitung wird - wenn eben möglich – standardisiert; passt der Kunde nicht in das Schema, muss er auf den Kredit verzichten. 

(Die Bereitwilligkeit der Banken und auch die Kompetenz der Mitarbeiter sinken, Projektkonzepte zu analysieren und als Risiko anzunehmen; dingliche Sicherheiten, bereits geschaffene Werte und eine positive Bankgeschichte des Kunden sind gefragt. 

(Diese Entwicklungen erhalten zusätzliche Breitenwirkung durch den Konzentrationsprozess, in dessen Folge die Bankenlandschaft weiter an Vielfalt einbüßen wird.
 

Der europäisch geweitete Blickwinkel lässt erkennen, wie sozialwirtschaftliche Organisationen sich zunehmend einer  Scherenbewegung gegenüber sehen: Ein steigender Finanzierungsbedarf und zugleich eine zunehmende Differenzierung bzw. Ausgrenzung bestimmter Kundengruppen, die aber zugleich in hohem Maße auf Kreditfinanzierung durch die Banken angewiesen sind. Diese Entwicklung  hat insbesondere Konsequenzen für kleine und mittlere Organisationen. 

In einigen europäischen Ländern ist diese Entwicklung schon weiter fortgeschritten; sie wird sich bei uns noch verstärken. „Jedes fünfte KMU
 (in Europa, d.Verf.) betrachtet den mangelnden Zugang zu Finanzmitteln als Wachstumshemmnis. Für Existenzgründer sind die Probleme dabei größer.“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001b, S. 6) Bislang hatten in Deutschland kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) im Verhältnis zu anderen Ländern seltener Schwierigkeiten, Zugang zu Krediten zu erhalten. Dies wird sich aber im europäischen Trend ändern. Probleme insbesondere bei Kleinstkrediten (25.000 €), Kleinkrediten (bis 50.000 €) und Frühphasenfinanzierung (300.000 €) wurden schon vor längerer Zeit in Deutschland festgestellt. (Institut für Finanzdienstleistungen, 1998) Eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (2001) ergab, dass die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen schwieriger geworden sind und dies insbesondere bei kleinen Unternehmen; aber auch mittelgroße Unternehmen  werden sich der Entwicklung nicht entziehen können. Besonders deutlich zeigen sich die Schwierigkeiten bei der Investitionsfinanzierung. Hier ist festzustellen: Je kleiner das Unternehmen, je größer die Schwierigkeiten. 

Die Betroffenheit von dieser Entwicklung ist innerhalb der Sozialwirtschaft unterschiedlich verteilt. Große Einrichtungsträger und Unternehmensverbünde sind nicht in dem gleichen Maße betroffen wie z. B. kleinere und neugegründete Dienstleistungsanbieter (Haushaltsservice, Kinderbetreuung, Kulturangebote, Gesundheitsdienstleistungen etc.) und Sozialbetriebe.   

Durch den verhinderten bzw. erschwerten Zugang zu Krediten werden gesellschaftlich nützliche, lokal- und regionalwirtschaftlich bedeutsame und beschäftigungswirksame Aktivitäten sowie notwendige Leistungsinnovationen verhindert. 

In Bezug auf die Strategieentwicklung bedeutet dieser Trend, der in der weiteren europäischen Perspektive erst Konturen bekommt: 

( Sozialwirtschaftliche Organisationen in Deutschland müssen bei ihrer Strategieentwicklung klären, wie sie zukünftig den Kreditbedarf decken bzw. reduzieren wollen (andere Quellen auf dem Kapitalmarkt, Fundraising).

( Sozialwirtschaftliche Verbandsorganisationen müssen in ihr strategisches Zielportfolio konsequent aufnehmen, wie sie ihre Mitgliedsorganisationen bei der Deckung der Finanzierungslücke unterstützen wollen.

( Sozialwirtschaftlich orientierte Banken haben strategisch zu klären, ob sie neben dem Interesse an einer hohen Eigenkapitalrendite auch noch eine sozioökonomische Zielsetzung verfolgen wollen, und wie sie sozialwirtschaftlichen Organisationen, die vom Bankenmainstream ihren Kapitalbedarf nicht gedeckt bekommen, dennoch zu den benötigten Finanzmitteln verhelfen können. 

Nicht nur für die Strategieentwicklung, sondern auch bei der Suche nach Lösungen für das Problem der Ausgrenzung von Kreditnehmern in der Sozialwirtschaft, ist der Blick über die nationalen Grenzen hinaus nach Europa hilfreich. In anderen EU-Ländern gibt es mehr praktische Erfahrungen hiermit, da dort die Sozialwirtschaft sich nicht in gleichem Maße wie in Deutschland staatlich abgesichert entwickelt hat. Daher lohnt es sich zu analysieren, wie dort die sozialwirtschaftlichen Organisationen versuchen, ihren Finanzierungsbedarf zu decken. Die „best practise“-Analyse kann in Deutschland bei der Suche nach Lösungen helfen. 

Eine sozialwirtschaftliche Organisation kann in Zusammenarbeit mit Banken ihre Kreditfähigkeit oder die ihrer Mitgliedsorganisationen erhöhen. Hierzu kann sie ihre spezifischen Stärken wie z.B. gesellschaftliches Ansehen, Mitgliederzahl, Kundenzahl, Kundennähe zu Fundraising nutzen; die Bank  mit ihrer spezifischen Kompetenz bietet die Finanzinstrumente, die letztlich dazu beitragen, dass günstige Kredite zur Verfügung gestellt werden, Bürgschaften gegeben werden können oder der Kreditbedarf reduziert werden kann. 
 (vgl. Guene/Bayer, 2001) 

Ein weiterer Ansatz ist das Aufspalten des Kreditbearbeitungsprozesses und damit die Senkung der Transaktionskosten. Vermittlungsinstitutionen übernehmen die kostenträchtigen Arbeiten der Beratung, Kreditwürdigkeitsprüfung, Begleitung und Kontrolle; sie können zugleich eine für die Bewertung hilfreiche „Milieunähe“ haben; durch hohe Fallzahlen  kann auch Professionalität entwickelt werden.

Ein weiterer Ansatz zur Linderung der Finanzierungslücke ist der (ergänzende)  Einsatz öffentlicher Mittel. Für die EU-Politik und die EU-Kommission sind die KMU von besonderer Bedeutung,  da sie als Beschäftigungs- und Innovationsmotor angesehen werden. "Small enterprises are the backbone of the European economy. They are a key source of jobs and a breeding ground for business ideas. Europe’s efforts to usher in the new economy will succeed only if small business is brought to the top of the agenda." (Commission, 2002; vgl. Europäischer Rat, 2000) Daher ist die Unterstützung der KMU, die auch die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln beinhaltet, ein nachhaltiger Politik- und Maßnahmenstrang der europäischen Politik. (s. z.B. Kommission, 2001b) 
Das "Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (2001-2005) umfasst 450 Mill. €. Die Strukturfonds der EU stellen zur Förderung von KMU sowohl Zuwendungen als auch zukünftig verstärkt rückzahlbare Zuschüsse, Risikokapital, Kredite und revolvierende Fonds sowie Bürgschaftshilfen zur Verfügung. (Verordnung des Rates, 1999) Die Europäische Investitionsbank vergibt mittel- und langfristige Globaldarlehen an Finanzinstitute ("Intermediäre"), die Kredite an KMU ausreichen. Im Jahr 2000 belief sich das Darlehensvolumen auf 5,7 Mrd. €; hiermit konnte etwas 27.000 KMU geholfen werden. 

In mehreren EU-Ländern und EU-Beitrittsländern gibt es bzw. sind in Gründung, eine Reihe von Banken und Finanzierungsinstitutionen, die sich dem „social banking“ verschrieben haben, um jenen Organisationen zu Finanzmitteln zu verhelfen, die der Bankenmainstream ausgrenzt. Von ihnen kann man auch „best practice“ kennen lernen (sozialwirtschaftlich angemessenes Rating, Transaktionskostensenkung etc). 

An den Problemen der zunehmenden Finanzierungslücke sowie der Differenzierung und Ausgrenzung bei der Kreditgewährung, mit denen sozialwirtschaftliche Organisationen - und sozialwirtschaftlich ausgerichtete Banken und der Staat - zukünftig vermehrt konfrontiert sein werden, kann man exemplarisch verdeutlichen, wie notwendig es ist, bei der Entwicklung strategischer Ziele die Perspektive auf das europäische Umfeld zu erweitern. Durch vorausschauende strategische Steuerung sozialwirtschaftlicher Organisationen ist ein rechtzeitiges Anpassen an veränderte Rahmenbedingungen möglich.

4 "Europa" ist relevant für das Erreichen strategischer Ziele sozialwirtschaftlicher Organisationen 

Zur Verwirklichung ihres Zielportfolios bekommen sowohl das politische und institutionelle Aktionsfeld als auch das gesellschaftliche und wirtschaftliche Aktionsfeld Europas für sozialwirtschaftliche Organisationen eine immer größere Bedeutung. Wenn Europa nicht im Zielportfolio berücksichtigt ist, dann kann auch nicht auf die europäischen Anforderungen reagiert werden, können die Chancen und Risiken für die Organisationsziele nicht erkannt werden, die Europa bietet. Strategische Ziele sind Relevanzkriterien: Sie lassen erkennen was wichtig ist für den Erfolg der Organisation.

4.1 Strategieverwirklichung im europäischen politischen und institutionellen Aktionsfeld Europas

Die Relevanz des politischen und institutionellen Aktionsfeldes für die Sozialwirtschaft ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und wird noch weiterhin zunehmen. Auszumachen ist die wachsende Betroffenheit sozialwirtschaftlicher Organisationen z. B. durch Zielsetzungen des Europäischen Rates, durch Mitteilungen, Verordnungen und Weißbücher der Kommission, durch Entscheidungen des Parlaments und durch die Rechtsprechung des EuGH; diese muss im strategischen Management berücksichtigt werden. 

Eine Vielzahl von Belangen, die für sozialwirtschaftliche Organisationen relevant sind, wird mittlerweile auf europäischer Ebene thematisiert. Europa ist nicht mehr nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. So befassen sich europäische Institutionen u. a. mit Fragen der Jugend (Kommission, 2001c), der Gesundheit, des Alters (Kommission, 2001d), der Diskriminierung, der Kinderbetreuung, der Behinderung
(Kommission, 2000a), der Eingliederung von Personen in den Arbeitsmarkt, mit dem Katastrophenschutz und dem Blutspendewesen sowie mit den Kosten und der Leistungsfähigkeit der Sozialen Sicherungssysteme.

Sozial- und Gesundheitsdienste werden mittlerweile eigenständig als Gegenstand der europäischen Politik anerkannt und behandelt. (Kommission, 2000, Kommission, 2001d) Thematisiert wird ihre Bedeutung für den Zusammenhalt der Gesellschaft, der Zugang zu ihnen, ihre Qualität, ihre Finanzierung und das Einbeziehen der Nutzer. 

Darüber hinaus gibt es übergreifende Politikbereiche und Entscheidungsthemen wie z.B. Wettbewerbsordnung, Unternehmenspolitik, Arbeitsbeziehungen, die ebenfalls Auswirkungen auf sozialwirtschaftliche Organisationen haben und den Blick genommen werden müssen.   

An einigen Beispielen aus dem politischen und institutionellen Aktionsfeld kann die zunehmende Relevanz von „Europa“ für die Strategieverwirklichung sozialwirtschaftlicher Organisationen verdeutlicht werden: 

Zu den vom Europäischen Rat verabschiedeten Ziele, deren Umsetzung evaluiert und nachhaltig geprüft wird (Kommission, 2001e; Kommission, 2002), gehören z. B. die Haushaltskonsolidierung, die Steigerung der Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen, das Schaffen eines günstigen Umfeldes für die Entwicklung innovativer Unternehmen und die Förderung der sozialen Integration durch Beseitigung der Armut und das Reduzieren der sozialen Ausgrenzung , die Förderung der Beteiligung Behinderter am Arbeitsprozess und die Verbesserung der Kinderbetreuung. 
Die sozialwirtschaftlichen Organisationen müssen auf nationaler und übernationaler Ebene die Zielbildungsprozesse im politischen und institutionellen Aktionsfeld Europas verfolgen und ggf. zu beeinflussen suchen. Die vom Rat gefassten Beschlüsse sind in Bezug auf ihre Relevanz für die Verwirklichung der eigenen strategischen Ziele auszuwerten und in die Umsetzungs- und Ausgestaltungsprozesse wird man sich ggf. einzumischen haben. 

Ansatzpunkte für das Einmischen eröffnet auch die auf EU-Ebene eingeführte „Methode der offenen Koordination“. Mit ihr hat die Kommission die Möglichkeit, auch in Politikbereichen (z. B. Beschäftigung, Gesundheit, Jugend, Ausgrenzung, Alterssicherung) Veränderungsprozesse voranzutreiben, in denen sie nur eine generelle Zuständigkeit hat. Auf Gemeinschaftsebene werden Leitlinien und Indikatoren vereinbart, die eine allgemeine Ausrichtung vorgeben; die Mitgliedstaaten übernehmen diese in ihre Politikgestaltung, die in nationalen Aktionsplänen zum Ausdruck kommt. Diese wiederum werden erstellt unter Berücksichtigung der Erfahrungen der übrigen EU-Länder. Die Ergebnisse werden nach gewisser Zeit auf europäischer Ebene verglichen und bewertet. (Kommission 2001a) Die sozialwirtschaftlichen Organisationen können auf nationaler und europäischer Ebene Einfluss nehmen, sofern dass zur Verwirklichung ihrer strategischen Ziele nützlich ist. 

Das politische und institutionelle Aktionsfeld „Europa“ ist auch wegen der finanziellen Förderung von Interesse. Im Zusammenhang mit der EU-Förderung kann man zwei Nutzeffekte einer Organisationsstrategie verdeutlichen. 

Zunächst einmal: Mit einem strategischen Zielportfolio werden Relevanzkriterien gesetzt, diese machen erst „Europa“ nutzbar für den Organisationserfolg. Wer keine strategische Ausrichtung hat, der greift dann möglicherweise nicht auf eine EU-Förderung zurück. Beispiel: Die Regionalgliederung eines Verbandes gibt in der Presse kund: „Kein Personal – Pflegenotstand!“ Während einer Veranstaltung zur EU-Förderung bei dieser Gliederung stellt sich heraus, dass  man die europäische Dimension beim Herangehen an das verkündete Personalproblem nicht im Blick hat, da dieses nicht ergebnisorientiert strategisch angegangen wird, sondern nur proklamatorisch; es wird keine Verknüpfung zwischen "EU-Arbeit" und "Facharbeit" hergestellt und nicht im europäischen Horizont nach Lösungsmöglichkeit - z.B. mit Hilfe der EU-Förderung- gesucht haben, um das Übel mit EU-Förderung anzugehen. 
Noch in einer weiteren Hinsicht wird strategische Organisationssteuerung relevant: Das Interesse an EU-Fördermitteln muss basieren auf der strategischen Zielsetzung eines Verbandes, eines Vereins, eines Dienstes und einer Einrichtungen. Ohne Geld geht nichts; aber Geld zu haben ist nicht hinlänglich für gute Betriebsführung und Zukunftssicherung. Der Ertrag ist letztlich entscheidend, den man mit dem Geld erwirtschaftet. Und der Ertrag ergibt sich erst dann, wenn die Fördermittel so investiert werden, dass die Organisation zukünftig attraktive Leistungen erbringt und rationell arbeitet, letztlich die  Zukunftsfähigkeit des Sozialunternehmens gestärkt wird. Derart muss das Interesse an Förderung ausgehen von strategischen Zielen wie z.B. "Weiterentwicklung des Leistungsangebots", "Einführen der Qualitätssicherung", "Verbessern der Personalgewinnung und -bindung". Dann ist zu fragen: Wie kann zur Zielerreichung die EU-Förderung von Nutzen sein. 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Verwirklichung des strategischen Zielportfolios sozialwirtschaftlicher Organisationen sind auch Urteile des EuGH.  Hierzu nur ein Beispiel: In einem Urteil des EuGH (3. Okt. 2000 - Rechtssache C-303/98) wurde entschieden, dass die Bereitschaftszeit in einem Krankenhaus als Arbeitszeit anzusehen ist. Es hat lange gedauert, bis in Deutschland die Leistungsanbieter die Konsequenzen dieses Urteils ernst nahmen.
 Erst später wurde bewusst, dass es in allen Angebotsbereichen Gültigkeit hat, in denen Bereitschaftszeiten Praxis sind - so z.B. auch bei den ambulanten Diensten. Bestehende strategische Finanz- und Personalziele eines Anbieters können durch ein solches Urteil des EuGH  zur Korrektur gebracht werde.

4.2 Strategieverwirklichung im gesellschaftlichen  und wirtschaftlichen Aktionsfeld Europas 

Nicht nur die politischen Institutionen und  Prozesse in Europa sind relevant für das Einlösen strategischer Ziele sozialwirtschaftlicher Organisationen; strategierelevant sind ebenso die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen wie z.B. die der Anbieter, der Bedarfslagen, der Finanzmärkte, der fachlichen Expertise etc. in den EU-Ländern und  EU-Beitrittländern.

Auch hier gilt: Strategielosigkeit lässt die Chancen und Risiken nicht erkennen, die das Aktionsfeld bietet oder aber führt zur  Ressourcenverschwendung, da die Aktivitäten in Richtung Europa nicht von einem Zielportfolio geleitet sind und somit nicht strikt ausgerichtet sind auf den Erfolg der Organisation. Es ist also zu fragen, wie eine sozialwirtschaftliche Organisation zur Realisierung ihres Zielportfolios sich das sozial und wirtschaftliche Aktionsfeld Europas zunutze machen kann?

Wie strategierelevant ist für mich als Krankenhausträger das Interesse britischer Staatsbürger, zur Behandlung nach Deutschland zu kommen? Ist die Versorgungssituation in Pflegeeinrichtung der nahen Niederlanden für mich als grenznaher Träger geschäftstrategisch bedeutsam? Welchen strategischen Stellenwert hat es, mich als Stiftung X in Österreich oder als Verband Y in Ungarn zu engagieren?

Ist Leistungsinnovation ein strategisches Ziel, so ist zu prüfen, ob nicht die europäische Zusammenarbeit und der Austausch von „best practice“ Anstoß geben können zu neuen bzw. qualifizierteren Angeboten (z. B. für Demenzerkrankte). 
 

Hat ein Anbieter sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität seines stationären Pflegeangebots zu erhöhen, kann er prüfen, ob nicht durch die Zusammenarbeit mit einem Partner in einem andern europäischen Land eine Leistungskette geschaffen werden kann, indem dort den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen Erholungsmöglichkeiten angeboten werden. 

Um branchen- oder fachpolitische Ziele gegenüber den europäischen Institutionen zu vertreten oder nützliche Förderlinien eingerichtet haben zu wollen, ist übernationale Zusammenarbeit notwendig. Meist nur mit europäischen Bündnispartnern kann man auf Brüsseler Ebene etwas durchsetzen; eine nationale Organisation allein läuft dort zumeist ins Leere.

5 Voraussetzungen zur Bewältigung der „Europäisierung der Sozialwirtschaft“

Sozialwirtschaftliche Organisationen müssen Voraussetzungen schaffen, damit "Europa" bei der Entwicklung ihres Zielportfolios sowie bei dem Einlösen erfolgswirksam  berücksichtigt wird. Häufig sind diese noch unzulänglich.  

Das Einbeziehen der europäischen Dimension in die strategische Organisationssteuerung muss geschäftspolitisch entschieden werden, um dann in die Strategieentwicklung einbezogen und bei der Strategieverwirklichung berücksichtigt zu werden. 

Die "Europaarbeit" umfasst insgesamt gesehen eine Palette von Einzelaktivitäten. Hierzu gehören u. a. das Beschaffen, Auswerten und Verbreiten von Informationen, die innerorganisatorische Meinungsbildung, die Förderberatung, das Initiieren, Beraten und Finanzieren von Projekten, die Kooperation mit europäischen Partnern, das Einmischen sowie die Lobbyarbeit auf landes-, bundes- und europäischer Ebene. Angesichts dieser Palette von europabezogener Aufgaben muss eine Organisation aufgrund ihres Auftrages, ihrer Möglichkeiten und Ziele fragen, welche Aktivitäten für ihren Erfolg wichtig sind, was sie selbst leisten kann, was z. B. aus wirtschaftlichen Gründen in Kooperation geleistet werden soll. 

Auf diesen Grundlagen sind dann die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen. Noch sind sie mancherorts unterentwickelt. Es müssen u.a. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten geklärt werden, Anforderungsprofile und Aufgabenbeschreibungen gefertigt, Berichtspflichten und die Berichtswege festgelegt und auch die personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Zudem erfordert die Erweiterung des Informationshorizontes auf Europa hin ein effektives Management der Informationsgewinnung, -auswertung und -vermittlung. (Becher 2001)

6 Schlussbemerkung

War „Europa“ zunächst für die Sozialwirtschaft ein Thema von erlesener Belanglosigkeit, da es das Tagesgeschäft nicht berührte, so schafft die europäische Integration mittlerweile erfolgsrelevante Rahmenbedingungen für sozialwirtschaftliche Organisationen. Dies erfordert, dass „Europa“ integraler Bestandteil der strategischen und operativen Arbeit wird. Hierzu die Voraussetzungen zu schaffen wie z. B. strategisches Management und effektiven workflow. Dies ist eine Aufgabe, die von vielen sozialwirtschaftlichen Organisationen noch zu leisten ist. Wie Europaarbeit durchgeführt wird, ist abhängig von dem Auftrag der jeweiligen Organisation, ihrer Größe und Wirtschaftskraft, ihres strategischen Zielportfolios. Dies kann (teilweise) allein geschehen oder mit Kooperationspartnern. Was geleistet werden muss ist, wertschöpfend anschlussfähig zu werden sowohl an das politische und institutionelle als auch an das soziale und wirtschaftliche Aktionsfeld in Europa. Für die sozialwirtschaftlichen Organisationen bedeutet dies zusätzliche Arbeit; aber diese muss geleistet werden. Strategisches Management sowie effektive und effiziente Organisationsgestaltung sind aber Voraussetzungen, die schon allein die  nationalen Anforderungen an die Sozialwirtschaft verlangen. Wer diese erfolgreich bewältigt, der muss „Europa“ nicht fürchten. 
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� Die strategischen Ziele  sind handlungsleitend für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Organisation, damit sie entsprechend des Leitbildes wertschöpfend tätig sein kann. Es werden Maßstäbe gesetzt  für  das Optimieren der organisationsinternen Produktionsprozesse und der entsprechenden Steuerungs- und Unterstützungsprozesse sowie für das Gestalten der relevanten Umfeldbeziehungen wie z.B. zu den  Kunden/Bedürftigen, den Finanzierungsträgern, den „Zulieferern“, und den „Abnehmern“. 


� Hier wird von „sozialwirtschaftlichen Organisationen“ gesprochen, um unterschiedliche Rechts- und Organisationsformen übergreifend zu erfassen. 


� Leistungen gelten dann als „wirtschaftlich“, wenn sie auf dem Markt auch von kommerziellen Anbietern erbracht werden.


� 1998/1999 brachten es die Banken in Italien, Österreich und Deutschland auf durchschnittlich 5 % Eigenkapitalrendite; im Vereinigten Königreich, in Finnland, Griechenland und Irland betrug diese hingegen nahezu 20 %. Es wird davon ausgegangen, dass die Eigenkapitalrendite sich auf  25 % hin bewegt. (Kommission, 2001b, S.23)


� Die Einführung des Rating bedeutet, dass die Last der Informationsbeschaffung auf die Kreditnehmer verlagert wird. 


� Die Großbanken nehmen KfW Kredite für den Mittelstand immer weniger in Anspruch: 1991: 32 %, 1999:  16 %. 


� Gab es 1985 in Europa 11.300 Kreditinstitute, so waren es 2001 7.500; fanden 1995-1997 300 M&A Transaktionen mit Bankenbeteiligungen statt, waren es 1998 434 und 1999 497; bereits in der ersten Hälfte 2000 waren es 234 Transaktionen. (Paul, 2001) 


� Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die a) weniger als 50 Personen beschäftigen, b) einen Jahresumsatz von nicht mehr als 7 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 5 Mio. Euro haben,  c) sich nicht zu 25 % oder mehr ihres Kapitals oder ihrer Stimmrechte im Besitz eines oder mehrerer Unternehmen befindet, die nicht unter die Definition der KMU fallen. Mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die a) weniger als 250 Personen beschäftigen, b) einen Jahresumsatz von nicht mehr als 40 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 27 Mio. Euro haben, c) sich nicht zu 25 % oder mehr ihres Kapitals oder ihrer Stimmrechte im Besitz eines oder mehrerer Unternehmen befindet, die nicht unter die Definition der KMU fallen. 


Der rechtliche (AG, GmbH, KG, e.V. etc.) bzw. der steuerrechtliche (Gemeinnützigkeit, gGmbH etc.) Status eines Unternehmens ist nach dieser Definition unerheblich.


� Die Bank für Sozialwirtschaft als Fachbank des Sozial- und Gesundheitswesens, insbesondere der freien Wohlfahrtspflege, hat in früheren Jahren bereits erste Erfahrungen z. B. mit speziellen Sparbriefen, Sparfonds und Kreditfonds gemacht. Diese sind angesichts der neuen Entwicklungen noch einmal neu zu bewerten.


� Die Bank für Sozialwirtschaft hat einen Kooperationsvertrag mit der Beratungsagentur eines Verbandes geschlossen, der vorsieht, dass von dem in einem offenen Sparfonds angelegten Volumen 75 % als Kredit mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren an ausschließlich von diesem Verband empfohlene Kreditnehmer herausgegeben wird. Dem Sparfonds steht ein entsprechender Kreditfonds gegenüber.


� Der fortschreitenden Weiterung des Spektrums der für die Sozialwirtschaft relevanten Informationen wurde auch in dem internetbasierten EU-Förderinformationssystem EUFIS der Bank für Sozialwirtschaft  (http://www.eufis.de) Rechnung getragen. Standen zu Beginn die Förderinformationen im Focus des Angebotes, so wird mittlerweile ebenso ausgiebig z. B. über die politischen Meinungsbildungsprozesse und Entscheidungen, Mitteilungen und Ausschreibungen der Kommission, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wie auch über die europabezogenen Positionen und Aktivitäten gesellschaftlicher Organisationen informiert.    


� Das Jahr 2003 ist als Jahr der Behinderten in der EU ausgewiesen; ab 2004 soll es ein Aktionsprogramm der Kommission für Behinderte geben, das sich an Betroffene, Angehörige und Unternehmen richtet. 


� Nach Berechnungen der DKG wird die Umsetzung des Urteils  zusätzlich 27.000 ärztliche Vollzeitstellen und 14.00 Stellen für Verwaltungs- und Pflegekräfte erfordern; 1,7 Mrd. € Mehrkosten werden veranschlagt. Die Kassen stellen für 2003 und 2004 200 Mill. € zur Verfügung. (FAZ 9.3.2002)


� Mit der Methode der "Entwicklungspartnerschaften" (EP) versucht die EU-Kommission den Mehrwert transnationaler Zusammenarbeit produktiv werden zu lassen. In Entwicklungspartnerschaften (EP) des Förderprogramms EQUAL werden die relevanten Akteure des Arbeitsmarktes gemeinsam einen integrierten Ansatz zur Bekämpfung von Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt entwickeln. Die Entwicklungspartnerschaften müssen die Verbreitung beispielhafter Verfahren und eine dauerhafte Umsetzung der Ergebnisse und Erfahrungen in die Beschäftigungspolitik ("Mainstreaming") sicherstellen. Die EP dient der Verallgemeinerung und Verbreitung der Erfahrungen und innovativer Ergebnisse.


� Die Bank für Sozialwirtschaft ist auch in Sachen Europa Kooperationspartner sozialwirtschaftlicher Organisationen. Mit Ihrer Tochtergesellschaft BFS Service GmbH und dem EU-Büro in Brüssel bietet sie europabezogen unterstützende Dienstleistungen an. Neben dem internetbasierten Informationssystem EUFIS (� HYPERLINK "http://www.eufis.de" ��http://www.eufis.de�) gehören zum Leistungsportfolio u. a. Beratung von Kunden in Bezug auf EU-Förderung,  EU-Fördermittelsemiare, die Übernahme des EU-Informationsmanagement für Organisationen und die Vermittlung zu europäischen Institutionen.
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